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Auf Grund § 54 des Gesetzes zur Bereinigung des Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 19. August 1949 (WiGBl. S. 295) wird folgendes angeordnet:

Aussteller von Aktien, die ihre Aktionäre aufgefordert haben, die mit Lieferbarkeitsbescheinigun-
gen versehenen auf Reichsmark lautenden Aktien zum Umtausch in auf Deutsche Mark lautende 
Aktien einzureichen, dürfen den Umtausch nur unter Einschaltung der zuständigen Prüfstelle 
durchführen.

Aussteller von sonstigen Wertpapieren, die einen Umtausch von nach dem Wertpapierbereini-
gungsgesetz in Kraft gebliebenen Stücken durchführen wollen, dürfen ihn ebenfalls nur unter 
Einschaltung der Prüfstelle durchführen.
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Aussteller, die bereits einem Umtausch eingeleitet haben, müssen, falls es nicht ohnedies ge-
schehen sein sollte, die Prüfstelle unverzüglich einschalten und ihr die bereits getauschten Akti-
en nachträglich zur Nachprüfung vorlegen.

An alle Aussteller von Wertpapieren, die im Lande Nordrhein-Westfalen ihren Sitz haben und un-
ter das Wertpapierbereinigungsgesetz und das l. Ergänzungsgesetz zum Wertpapierbereini-
gungsgesetz fallen sowie an

die Prüfstellen bei den Kreditinstituten im Lande Nordrhein-Westfalen.
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